
Die Verwaltungsangestellte Sonja Wilhelm wird gemäß § 52 in Verbindung mit § 58 Absatz 2 
Gemeindeordnung NRW (GO NRW) - unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs - zur Schriftführerin 
für die Niederschrift der Beschlüsse des Rates der Stadt Rheinbach bestellt. 
 
Zu Vertretern werden die Verwaltungsangestellte Celine Wirtz und Stadtamtsrat Norbert Sauren bestellt. 
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